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DER GENFER GERICHTSFALL

linges. Ueher die Bedauerliche Affäre1 des ehemaligen
Jnstruktionsoffiziers Herr Oherst H.Juchler,der am 26.April
1878 in LenzBurg gehören wurde, und des in Südafrika,géhor.
in Heiden zuständigen Ernst H.,der 29 Jahre alt ist, sind
unsere Leser soweit unterrichtet, dass sie die Vorgeschichte
des Falles kennen. Er hat am 8. Okt. vor dem Strafgericht
erster Jnstanz(Cour Correctionelle) in Genf, wo sie wegen
Erregung Öffentlichen Aergernisses angeklagt waren,seinen
ADschluss gefunden. Der Gerichtshof,der ohne die Mitwirk=-
ung-von Geschworenen amtete,da Beide Angeklagte geständig
waren,verurteilte Beide nach einer 25 Minuten dauernden
Beratung zu je 4 Monaten Gefängnis, Billigte ihnen aher
die Bedingte Verurteilung mit einer Bewährungsfrist von
5 Jahren zu.

UeBer die Verhandlungen Berichtet die"TriBune
de Geneve": Der Gerichtspräsident Goudet ist Oherst, Chef
des GeneralstaBs des 1.Armeekorps, die Beiden Beisitzersind eBenfalls Offiziere: Boleslas ist OBerst, Raoul ist
OBerleutnant.Die Anklage vertritt Statsanwaltschaftssübst.
Lachat.

Die PolizeiBeamten Corsat und Cerretti, die
die Angeklagten auf frischer Tat ertapten,Bestätigtenihren Rapport darüBer. Die Beiden Verteidiger -erklärten
dass ihre Klienten die Tatsachen anerkennen.

Die Zeugeneinvernehmung Bezug sich ausschliss-lich auf den Leumund, und Charakter der Angeklagten.
OBerst Hans Kern,Adjunkt in Bern, erklärt im Auftrag des
OBerstdivisionärs Ulrich Wille, dass er für den Obersten
Juchler die grosste Hochachtung hege und dass dieser stets
soin Freund Bleiben werde.



Er fügte frei,er habe niemals etwas abnormales oder
Verdächtiges weder im behilflichen noch im Privatleben
Juchlers bemerkt. Als Offizier habe dieser dem Lande
unschätzbare 'Dienste erwiesen. Er habe die schweizerische
Mission geleitet,die von 1924 bis 1929 die Armee von
Columbien reorganisierte etc. Oberst Kern erklärte,er
wisse, dass "Bundesrat Schein/er sei* unbedingtes Vertrau=
en auf Oberst Juchler setzte. Zum Schluss erklärte der
Zeuge,Oberst Ulrich Wille habe ihn ausdrücklich ermächtig
dem Gerichtshof zu erklären, er bewahre ..dem Angeklagten
nach wie vor seine Achtung und.Freundschaft.

Prof..Hans Maier, von'der medizinischen Fakultät
der Universität Zürich-verliest ein Gutachten über den
Angeklagtön Oberst Juchler,.den er in einer Klinik fünf
Wochen lang beobachtet hat. Der Sachverständige ist der
Ansicht,dass der Angeklagte sich im Augenblicke der
unseligen Tat in einem Zustande moralischer Depression
und der vorübergehender Amnesie (Gedächtnisstörung)
befunden habe. Redakt.) Es handle sich nicht um
einen Rückfälligen /-sondern um einen vereinzelten Vorgang,
wobei die'Verantwortung des Täters in erheblichem
Umfang-herabgesetzt gewesen sei.

Juchlers Verteidiger verlas in seinem Plädoyer
ein Schreiben Bundesrat Mingers, Chef d.eidg. Militär^
départements,an Oberst Juchler. Jn diesem Schreiben,das
beweist/wie sehr man in hohen militärischen Kreisen den
Angeklagten schätzte,heisst es u.a.:Es ist uns peinlich
dass wir in. Jhnen einen Offizier von bemerkenswertem
Talente verlieren müssen, aber-ich.darf Jhnen sagen,dass
die von Jhnen dem Leinde und seinem Heer während langer
Jahre geleisteten Dieris'te nicht unterschätzt worden
sind und dass wir Sie nicht vergessen werden. Wir blei=
ben Jhnen dafür, in höchstem Masse dankbar.

Jn bedauerlichem Gegensätze zu der 0-bjektiv=
itä-t des Berichtes dieses und der meisten übrigen
Blätter stehen einige Bemerkungen,die das sozialistische
Blatt"Droit du Peuple et Travail" an die Gerichtsver=
handlung knüpft. Es schreibt zunächst: der überfüllte
Gerichtssaal habe herzlich gelacht, als Oberst Juchler
erklärte, er könne sich selber nicht erkläreniwie er
zu seiner Tat gekommen sei. Sodann bemerkt es,Prof.
Meier,den es als Sanitätsobersten bezeichnet»habe ver=
sucht,die Tat Juchlers vollkommen zu entschuldigen,.
" ohne Zweifel in der Ueberzeugung,dass diese kleinen
Gewohnheiten unter Jnstruktionsobersten- bekannt und
sogar zulässig seien'.' Man sehe daraus,von was für


	Der Genfer Gerichtsfall

